
Auszüge 
 

Verordnung 
über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht 

(BGB-Informationspflichten-Verordnung - BGB-InfoV)1 
A b s c h n i t t 5 

Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 
§14 

Form der Widerrufs- und Rückgabebelehrung, 
Verwendung eines Musters 

 
Vom 5. August 2002 

 
(1) Die Belehrung über das Widerrufsrecht genügt den Anforderungen des § 355 Abs. 2 und 
den 
diesen ergänzenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn das Muster der Anlage 
2 
in Textform verwandt wird. 
(2) 
(3) Verwendet der Unternehmer für die Belehrung das Muster der Anlage 2 ...., darf er in 
Format 
und Schriftgröße von dem Muster abweichen und Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen 
des Unternehmers anbringen. 
(4) Belehrt der Unternehmer den Verbraucher ohne Verwendung des Musters der Anlage 2 .... 
über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht, muss er in der Belehrung seine ladungsfähige 
Anschrift angeben. 
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Dritte Verordnung zur Änderung der BGB-Informationspflichten-Verordnung  

 
Vom 4. März 2008  

 
Auf Grund des Artikels 245 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (8GB!. I S. 2494, 1997 I S. 1061), der 
durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes vom  
26. November 2001 (BGB!. I S. 3138) eingefügt. und durch Artikel 25 Abs. 3 Nr. 2 des 
Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGB!. I S. 2850) geändert worden ist, verordnet das 
Bundesministerium der Justiz:  

Artikel 1  
Die BGB-Informationspflichten-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
August 2002 (BGB!. I S. 3002), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Dezember 2004 
(BGB!. I S. 3102), wird wie folgt geändert:  
1. § 16 wird wie folgt gefasst:  

,,§ 16  
Überleitungsregelung für die Muster nach § 14  

§ 1 Abs. 4 Satz 2 und § 14 Abs. 1 bis 3 sind auch auf solche Informationen und Belehrungen 
über das Widerrufs-oder Rückgaberecht anzuwenden, die den bis zum 31. März 2008 
geltenden Mustern entsprechen und dem Verbraucher vor dem 1. Oktober 2008 in Textform 
mitgeteilt worden sind."  



Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E‐Mail) oder durch Rücksendung des Lehrmaterials 
widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt der ersten Lieferung des Lehrmaterials. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache. Der Widerruf ist zu richten an:     
 
hier Name und vollständige Anschrift des Widerrufsempfängers 

 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Die Rücksendung des Lehrmaterials erfolgt auf Kosten und Gefahr 
des Widerrufsempfängers. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Der Wert der 
Überlassung des Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen oder der Erteilung des 
Unterrichts bis zur Ausübung des Widerrufs ist nicht zu vergüten. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit 
deren Empfang. 

 

(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) 

Muster 
für die Widerrufsbelehrung im Fernunterricht 


